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An 002.2 Büro des Rates 

Frau Krumme 

 

Anfrage der FDP zur Sitzung der BV Dornberg am 09.09.2021 

Drucks-Nr.: 2208/2020-2025 

 

Sanierung Dornberger Straße in der Baulast Straßen.NRW 

 

- Ab wann war dem Amt für Verkehr die Maßnahme bekannt? 
 
Straßen.NRW hat die Sanierungsmaßnahmen 2021/2022 Anfang Februar 2021 gemeldet, so 
dass die Info in die Informationsvorlage zu den Baumaßnahmen Drucks. Nr.: 0994/2020-2026 
einfließen konnte. Zur Umsetzung der Baumaßnahme erfolgte seitens Straßen.NRW die 
Abstimmung mit den Beteiligten (ÖPNV, Feuerwehr, Polizei etc.), die Planung der 
Bauabschnitte, Verkehrsführung und das Baufenster. 
 

- Hätte man einen anderen Zeitpunkt wählen können, z.B. zeitweise in den Schulferien um die 
Anfahrtsprobleme der Schulkinder zu minimieren? 
 
Die Baustelle des AfV im Bereich Dornberger Str./Twellbachtal mit Herstellung der 
Bushaltestelle und Fahrbahnquerung ist seitens des AfV für die Sommerferien 2021 
abgestimmt worden. Weitere Einschränkungen im Streckenbereich der Dornberger Straße 
durch Straßen.NRW waren aus Sicht des ÖPNV problematisch, zudem sollte die 
Erreichbarkeit des Tierparks in den Sommerferien ohne Einschränkungen möglich sein. 
Aufgrund der Vielzahl der Sommerferienbaustellen 2021 (52 Baumaßnahmen,  plus laufender 
Breitbandausbau) und den zuvor genannten Aspekten, ist  die Umsetzung dieser 
Straßen.NRW  Baustelle nur ausserhalb der Sommerferien möglich gewesen. 
 

- Warum ist eine Vollsperrung erforderlich? Im vergleichbaren Fall im Twellbachtal ist es 
möglich gewesen zumindest einspurig die Erreichbarkeit zu gewährleisten. 
 
Die Fahrbahn Dornberger Str. /Twellbachtal ist durch die Querungsstelle aufgeweitet 
worden. Somit konnte noch eine einspurige Verkehrsführung durch eine LSA - Regelung 
umgesetzt werden. Im Bereich der Steckenbaustelle der Straßen.NRW-Maßnahme reicht die 
vorhandene Fahrbahnbreite unter Maschineneinsatz (Straßenbaufertiger, Großfräse) nicht 
aus, um den Verkehr an der Baustelle vorbei zu führen. Die Arbeitsstättenrichtlinie (ASR 5.2) 
lässt hier nur Bauarbeiten unter Vollsperrung zu. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Jörg Lichtenberg 


